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Architektur und Invalidität

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung
Behinderter SAEB bittet alle Architekten, Bauherren und
Behörden, bei jedem Bauvorhaben, vor allem aber bei solchen,
die besonders auch zur Benützung durch Betagte und Behinderte

errichtet werden, folgende Richtlinien zu beachten:
Denken Sie bei der Planung an die Behinderten und Betagten,

vor allem an jene, die an den Rollstuhl gebunden sind.
Vermeiden Sie also unnötige Hindernisse und Barrieren.
Alle Gebäulichkeiten sollten mindestens im Erdgeschoss
stufen- und schwellenlos zugänglich sein. Vor allem muss jeder
Lift hindernisfrei erreichbar sein und eine Bodenfläche von
mindestens 100 x 120 cm aufweisen.
Rampen können Aussentreppen ersetzen, doch soll ihre
Steigung nicht mehr als 6 Prozent betragen.
Alle Türen, auch Lift-, Küchen-, Bad- und WC-Türen, sollen
schwellenlos sein und eine Normalbreite von 90 cm aufweisen,

damit sie vom Behinderten im Rollstuhl ohne Hilfe
Dritter allein benützt werden können.
Die Fensterbrüstungen sind so niedrig zu halten, dass ein
Ausblick vom Rollstuhl aus ermöglicht wird.
Alle Tür- und Fenstergriffe, elektrische Schalter und weitere
Armaturen sollen auf 90 cm Höhe angebracht sein, damit sie
sitzend vom Rollstuhl aus gut erreichbar sind.
Das Bad soll, wenn immer möglich, vom WC getrennt sein.
Beide Räume müssen gross genug sein, um in einem Rollstuhl

einfahren und die Türe doch schliessen zu können. Die
WC-Türe soll sich nach aussen öffnen. Der Einlaufhahn im
Bad soll längsseits angebracht werden.
In der Küche sollen Spültrog und Herd wie auch der Backofen

eine Arbeitshöhe von 80 bis 90 cm aufweisen. Der Spültrog

soll unterfahrbar sein. Gestelle und Schubladen sollen
auf mindestens 40 cm und höchstens 140 cm Höhe
angebracht werden.
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Unvermeidbare Treppen, zum Beipiel bei Bahnunterführungen,
dürfen nicht zu steil sein, und die Tritte sollen nicht

auskragen. Die Handläufe der Geländer sollen rund oder
oval sein und ein griffiges Profil aufweisen.
Nicht nur bei Gebäulichkeiten, sondern auch bei den
Verkehrsanlagen und bei der Konstruktion der öffentlichen
Verkehrsmittel — Einstiege in Tram- und Bahnwagen — soll
auch auf die Behinderten und Betagten angemessen Rücksicht
genommen werden.

Merkblätter über die Baunormen sind unentgeltlich
erhältlich beim SAEB-Sekretariat, Briinaustrasse 6, 8002 Zürich,
wo auch die vollständige Baunorm SNV 521 500 deutsch,
französisch und italienisch zu 4 Franken bezogen werden
kann.

Unsere Bilder zeigen:
Unnötige Hindernisse erschweren den Invaliden und Betagten
das Leben. Denkt beim Bauen an die Behinderten.
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